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bis Baujahr 1965 ab Baujahr 1965

Wohngebäude

Nicht-Wohngebäude

ab 1. Juli 2008 ab 1. Januar 2009

ab 1. Juli 2009

bis 4 Wohneinheiten ab 5 Wohneinheiten

bis Baujahr
31. 10. 1977

ab Baujahr
1. 11. 1977

Bedarfsausweis,
es sei denn, es wurden bereits
Modernisierungsmaßnahmen
durchgeführt, die mindestens
die Anforderungen der Wärme-
schutzverordnung 1978 erfüllen

Verbrauchsausweis

Verbrauchsausweis

AB WELCHEM ZEITPUNKT MUSS EIN ENERGIEAUSWEIS AUSGESTELLT WERDEN?

WANN KANN BEI WOHNGEBÄUDEN EIN VERBRAUCHSAUSWEIS UND
WANN MUSS DER BEDARFSAUSWEIS AUSGESTELLT WERDEN?

Übergangsregelung: Für alle Wohngebäude kann bis zum 1. Oktober 2008 zwischen
Verbrauchs- und Bedarfsausweis frei gewählt werden!

Das Bundeskabinett hat am 27. Juni
2007 den Maßgaben des Bundesrates zur
Novellierung der Energieeinsparverord-
nung (EnEV 2007) zugestimmt und somit
die EnEV 2007 beschlossen. Die EnEV
wird am 1. Oktober 2007 in Kraft treten.

Nach Mitteilung der Deutschen Ener-
gie-Agentur haben sich noch folgende
Änderungen ergeben:

• Die Fristen zur Einführung von Ener-
gieausweisen werden um sechs Monate
verschoben. Danach sind die ersten Ener-
gieausweise erst ab 1. Juli 2008 ver-
pflichtend auszustellen.

• Die von der Bundesregierung geplan-

ten Regelungen zur eingeschränkten
Wahlfreiheit von bedarfs- oder ver-
brauchsbasierten Energieausweisen blei-
ben bestehen. Allerdings ist es sogar bis
zum 1. Oktober 2008 zulässig, für alle
Gebäude frei zwischen bedarfs- und ver-
brauchsbasierten Energieausweisen zu
wählen.

• Die Regelungen zur Ausstellungsbe-
rechtigung wurden ausgeweitet. Für die
Ausstellung von Energieausweisen sol-
len auch nach Landesrecht berechtigte
Personen zugelassen werden. Das bedeu-
tet für NRW, dass die staatlich aner-
kannten Sachverständigen für Schall-
und Wärmeschutz zugelassen sind.

Änderungen an der beschlossenen
Energieeinsparverordnung

Fortsetzung von Seite 6
Auch andere Länderkammern haben

ähnliche Fortbildungsordnungen erlas-
sen. Um auch hier bundesweit ein hohes
Bildungsniveau im Bereich des Bauwe-
sens sicherzustellen, aber auch um die
Akzeptanz der Betroffenen zu erhöhen,
wird eine bundesweite Vereinheitlichung
der in der Fortbildungsordnung definier-
ten Anforderungen angestrebt. Ein Ar-
beitskreis der Ingenieurkammern unter
dem Vorsitz von Dipl.-Ing. Uhlenberg
befasst sich derzeit mit der Ausgestal-
tung einer solchen Mustersatzung, in der
allgemeine Regeln erarbeitet und ein
Grundniveau fest-
gelegt werden sol-
len, die zur einer
bundesweiten, ge-
genseitigen Aner-
kennung der Fort-
bildungsveranstal-
tungen durch die
beteiligten Kam-
mern führen könn-
te.

Wirtschaftlich
konnte die Ingenieurakademie West ein
ausgeglichenes Jahresergebnis präsen-
tieren. Für die Zukunft muss es der Aka-
demie darum gehen, Seminare mit ho-
hem fachlichen Standard zu günstigen
Konditionen anzubieten und diesen
Standard weiter auszubauen. Hier sind
alle Mitglieder der Kammer gebeten, sich
durch Vorschläge, Anregungen, aber
auch durch die Mitgliedschaft bei der
Ingenieurakademie West aktiv an der
Gestaltung des Programms und damit
auch der eigenen beruflichen Qualifika-
tion zu beteiligen. Seit Anfang 2007 lei-
stet der neue Internetauftritt der Kam-
mer und der Akademie erhebliche Hilfe.
Die Dynamik und die Aktualität der Dar-
stellung des Bildungsangebotes werden
diese Anstrengungen wirkungsvoll un-
terstützen.

Die Mitgliederversammlung der In-
genieurakademie West hat die Arbeitser-
gebnisse begrüßt, dem Vorstand Entla-
stung erteilt und den Haushalt für das
Jahr 2007 angenommen. Die nächste or-
dentliche Mitgliederversammlung wird
Mitte 2008 stattfinden.

Jochen Uhlenberg


